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Der Referentenentwurf des BMAS sieht vor, die Zeitgrenze für eine 
kurzfristige Beschäftigung gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV von bislang 
70 auf 90 Arbeitstage anzuheben. Damit können Personen in Saison-
arbeitsverhältnissen 20 Tage mehr sozialversicherungsfrei arbeiten 
als bisher.  

Die IG BAU lehnt eine Ausweitung sozialversicherungsfreier Beschäf-
tigung in der Landwirtschaft ab. Bereits in ihrer jetzigen Form ist die 
sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung mit gravierenden 
Nachteilen für die Beschäftigten verbunden und sollte daher ein-
schränkt und nicht ausgeweitet werden. 

Die kurzfristige Beschäftigung war vor allem für Studierende, Rent-
ner*innen oder Hausfrauen bzw. Hausmänner gedacht, die anderwei-
tig sozialversichert und daher nicht schutzbedürftig im Rahmen einer 
kurzzeitigen Beschäftigung sind. Die Anwendung dieser Ausnahmere-
gelung, um Saisonkräfte aus anderen Staaten ohne ausreichenden 
Sozialversicherungsschutz zu beschäftigten, erscheint aus Sicht der 
IG BAU missbräuchlich.  

Denn anders als in § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV für eine Sozialversiche-
rungsfreiheit vorausgesetzt, wird die Beschäftigung von den Saisonar-
beitskräften regelmäßig berufsmäßig ausgeübt. Dies legen die Erfah-
rungen gewerkschaftsnaher Beratungsstellen nahe. Die Beschäftigten 
aus Ost- und Südosteuropa verdienen häufig einen großen Teil des 
wirtschaftlichen Einkommens für sich und ihre Familie während des 
Ernteeinsatzes in Deutschland. Die Tätigkeit ist damit nicht nur von ei-
ner untergeordneten wirtschaftlichen Bedeutung. 

Die sozialversicherungsfreie Beschäftigung hat zur Folge, dass die in 
der Regel aus anderen Ländern zur Ernte kommenden kurzfristig Be-
schäftigten keinen Zugang zur gesetzlichen Sozialversicherung ha-
ben. Durch die stattdessen häufig vom Arbeitgeber abgeschlossenen 
Gruppenkrankenversicherungen ist der Versicherungsschutz stark 
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eingeschränkt. So sind wichtige Leistungen wie Vorsorgeuntersuchun-
gen oder die Behandlung von chronischen oder schon vor Reiseantritt 
bestehenden Krankheiten (z.B. Diabetes) häufig nicht vom Versiche-
rungsschutz umfasst (Initiative Faire Landarbeit – Bericht 2024, S. 
31). 

Aus diesem Grund fordert die IG BAU, dass alle Saisonbeschäftigten, 
die keine Krankenversicherung aus ihrem Herkunftsland nachweisen 
können, in der gesetzlichen Krankversicherung zu versichern sind. 
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